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Der Zentralvorstand, in seiner Sitzung vom 20. März,
beschloss, der Generalversammlung zu beantragen, sie
möchte beschliessen, es seien die Kunstblätter der Gesell-
sehaft den Aktivmitgliedern zu ermässigtem Preise nur im
Laufe ihres Erscheinungsjahres abzugeben.

Der Zentralvorstand, nach eingehender Besprechung der
Angelegenheit, glaubt einen Ausweg gefunden zu haben,
die durch die Budapester Ausstellung entstandenen Kosten
ohne Belastung der Zentralkasse und des Gesellschafts-
Vermögens zu decken.
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Die ordentliche Generalversammlung unserer Gesellschaft
wird im Laufe des Juni 1911 stattfinden. Die Sektionen
und Mitglieder werden daher ersucht, allfällige Anträge und
Verhandlungsgegenstände, welche sie an der Generalver-
Sammlung zu behandeln wünschen und ebenso die Listen
ihrer Kandidaten mit Angabe der Ausstellungsausweise

derselben (Art. 7 der Statuten) dem Zentralsekretär bis zum
20. April 1. J. einzureichen. Der Sekretär verwahrt sich
schon jetzt gegen die Nichtbeachtung obiger Ausschrei-
bung und lehnt sowohl gegenüber der Generalversammlung
wie auch gegenüber den Sektionen jede Verantwortlichkeit
für allfällige Unzukömmlichkeiten ab.

Revision des Art. 7 der Zentralstatuten. Da noch nicht
alle Sektionen ihre Stellungnahme zu dem Antrage. des
Herrn Trachsel betreffend die Abänderung des Art. 7 der
Zentralstatuten (Aufnahme von Ausländern) mitgeteilt
haben, werden dieselben ersucht, das Versäumnis bis zum
20. April 1911 nachzuholen.

Ausstellung der Gesellschaft schweizer.
Maler, Bildhauer und Architekten

im Museum Rath in Genf vom 15. Juli bis zum
25. August 1911.

REGLEMENT.
1. Organisation der Ausstellung.

Der Zentralvorstand der G. S. M. B. & A. hat be.
schlössen, eine Ausstellung der Gesellschaft in den Räumen
des Mmsöwms RatÄ m Gêm/ vom J5. /wR fos zw« 25.

X9JJ zu organisieren und ernannte zu diesem
Zweck :



1. eine aus den Herren Hodler, Silvestre und Righini
zusammengesetzte Ausstellungskommission ;

2. Herrn MummoîV, Maler, 13 Cours des Bastions
in Genf, als Geuerato&rriar der Ausstellung.

2. Ausstellungsräume.

Die Säle des Museums Rath messen 250 m Rampen-
länge.

3. Zulassung zur Ausstellung.

.Es werden zur Ausstellung nur Mitglieder unserer
Gesellschaft und die Künstlerinnen, welche laut Beschluss
der Generalversammlung von 1910 als Ausstellungsgäste
derselben eingeschrieben sind, zugelassen.

Zugelassen werden Werke der Malerei, Bildhauerei und
der zeichnenden und graphischen Künste, insofern diese
rein künstlerischen Charakters sind. Architekturpläne
und Modelle werden nur aufgenommen, insofern der
Raum zu ihrer Aufstellung ausreicht.

Kein Aussteller darf der Jury mehr als (frei TGer&e

vorlegen. Grundsätzlich hat jedes Mitglied der Gesell-
schaft das Recht, wenigstens ein Werk auszustellen,
immerhin bleibt es der Jury vorbehalten, alle Werke
eines Künstlers abzulehnen, für den Fall, dass ihr diese
ungenügend scheinen und den Erfolg der Ausstellung
beeinträchtigen würden.

Für den Fall genügender Anmeldungen seitens der
Künstler wird eine besondere Abteilung für die Aus-
Stellung und den Verkauf von Werken der Graphik
eingerichtet."

4. Anmeldung und Einlieferung.
Die endgültige Anmeldung muss in zwei Exemplaren

bis spätestens am 1. Juni 1. J. in Händen des General-
sekrerärs, Herrn Gustave Maunoir, 13 Cours des Bastions
in Genf, sein.

Alle Angaben, welche sieb auf dem, dem Kunstwerke
anzuhängenden Zettel befinden, müssen sich gleichlautend
auf dem wiederfinden. Das General-
Sekretariat lehnt jede Verantwortung für allfälligen
Schaden, welcher aus der Nichtbefolgung dieser Vor-
schrift entstehen könnte, ab.

Den Ausstellern wird später mitgeteilt, auf welchen
Termin sie ihre Werke ins Museum Rath einzuliefern
haben.

Bezüglich der Einsendung von Bildern sehr grossen
Formates oder von Skulpturen, deren Gewicht 500 kg
übersteigt, ist eine vorhergehende Anfrage beim General-
sekretär unerlässlich.

5. Die Jury.
Als Jury funktioniert die von der Generalversammlung

der Gesellschaft gewählte Jahresjury. Sie bezeichnet
ihren Präsidenten selbst und der Generalsekretär steht
ihr als Schriftführer zur Verfügung.

Alle Aussteller haben sich den Verfügungen der Jury
zu unterziehen. Die Hin- und Hertransportkosten sämt-
licher, von der Jury nicht angenommenen Werke fallen
zu Lasten der Aussteller.

Gegen die Entscheide der Jury ist keine Berufung
zulässig. Nur bei Verletzung von positiven Vorschriften
kann an den Zentralvorstand rekurriert werden.

Sollte es sich am Schlüsse der JuryVerhandlungen
zeigen, dass noch Raum für weitere Werke übrig bleibt,
so hat die Jury das Recht, persönliche Einladungen
ergehen zu lassen.

6. Persönliche Einladungen.
Persönliche Einladungen ergehen nur in dem unter

Titel 5 vorgesehenen Ausnahmefall.

7. Aufstellung der Kunstwerke.
Die Kunstwerke werden von einer von der Jury zu

bezeichnenden Hängekommission gehängt bezw. aufgestellt.

8. Zu- und Rücksendung.
Alle Sendungen vom Wohnorte der Künstler bis nach

Genf sind zu Lasten derselben. Alle Sendungen müssen
•m è&zrzÂ/fer FVacAf oder riwgriie/er/ wmfera.

Alle Formalitäten des Empfanges, der Spedition und
des Rücktransportes werden von der Speditionsfirma
Bellv in Genf, unter Assistenz des Generalsekretärs
besorgt.

9. Verzollung.
Alle Eingangszölle bleiben zu Lasten der Erwerber,

werden jedoch von den Künstlern erhoben für den Fall,
dass die Werke nach vollendeter Ausstellung in der
Schweiz verbleiben.

10. Anfragen und Reklamationen.
Alle Anfragen und Reklamationen sind an den Gene-

ralsekretär der Ausstellung, Herrn Gustave Maunoir,
Museum Rath in Genf, zu richten.

11. Verkaufsprovision.
Die G. S. M. B. & A. wird auf den verkauften Kunst-

werken eine Verkaufsprovision von 10 % erheben,

12. Verantwortlichkeit.
Die Gesellschaft verpflichtet sich zur weitgehendsten

Sorgfalt gegenüber den ausgestellten Werken, nimmt
jedoch keine weitergehende Verantwortung gegenüber
den Ausstellern auf sich, als die, welche ihr durch die
Versicherung für Beschädigungen im Ausstellungslokale
gedeckt wird.

13. Schlussbesüiinuuiigcn.
Die Aussteller dürfen ihre Werke erst nach Schluss

der Ausstellung zurückziehen.
Sie anerkennen bedingungslos die vorstehenden Regle-

mentsvorschriften. Nachbildungen der ausgestellten
Werke werden nur gegen ausdrückliche Erlaubnis seines
Urhebers gestattet.
Im Namen des Zentralvorstandes der G. S. M. B. & A.

Der Zentralsekretär : C. A. Loosli.

Einladung zur Turnus-Ausstellung 1911.

Wir gestatten uns hiemit, Sie zur Teilnahme an der
Turnus-Ausstellung dieses Jahres geziemend einzuladen
unter Beischluss des Anmeldeformulars und eines Aus-

zuges aus dem Reglement. Letzteres enthält für die Aus-
steller alle nähern Angaben. Bezüglich Skulpturen möchten
wir noch den Wunsch wiederholen, dass mit Rücksicht
auf die Schwierigkeiten einer Wanderausstellung leicht-
zerbrechliche Werke und solche von mehr als 200 Kilo
Gewicht nicht ausgestellt werden möchten.

Die Jury setzt sich zusammen aus den Herren Dr.
Ganter, als Präsident der den Turnus eröffnenden Sektion
Aarau, den Delegierten der Kunstkommission Maler Roth-
lisberger und Bildhauer Amlehn, sowie den vom Schwei-
zerischen Kunstverein gewählten Malern Albert Welti,
Ferdinand Hodler, Giov. Giacometti und Franz Elmiger.

Die Ausstellung wird am 7. Mai in Aarau eröffnet, dann
die Städte Basel, Konstanz, Zürich, Schaffhausen und
Glarus besuchen, und an letzterem Orte Ende Oktober
geschlossen werden.

Die Anmeldebogen sind bis am 31. März einzusenden
an Herrn C. Imhof, Turnussekretär in Winterthur.
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